
 
 
 
 

 Gemeindenachrichten 
____________________________________________________________________ 

Kontakt Gemeindeverwaltung Schalteröffnungszeiten 
Tel. 062 721 22 21 Montag / Donnerstag:  08.00-11.30 Uhr /  14.00-17.00 Uhr 
E-Mail: gemeindeverwaltung@bottenwil.ch Mittwoch / Freitag 08.00-12.00 Uhr 
Web: www.bottenwil.ch Dienstag geschlossen 

März/April 2025 
Aus dem Gemeinderat 
 
Täterschaft vom Vandalismusfall in der Weihnachtszeit ist gestellt 
In der vergangenen Adventszeit musste der Gemeinderat öffentlich von einem Vandalismus-
fall berichten und einen Aufruf starten. Die dazumal unbekannte Täterschaft hat auf dem 
Areal der Schule und beim Gemeindehaus Beschädigungen an der Weihnachtsdekoration an-
gestellt. Durch die tatkräftige Unterstützung der Regionalpolizei Zofingen konnten die Täter 
dazu gebracht werden, sich beim Gemeinderat zu stellen. Die drei Täter wurden verhört und 
gerügt. Weiter konnte der Gemeinderat mit den Jugendlichen die Leistung von einigen Sozial-
stunden beim Hauswarts-Team vereinbaren – im Gegenzug hat man in Aussicht gestellt, bei 
Befolgen der definierten „Strafmassnahmen“, die Anzeige bei der Regionalpolizei zurückzuzie-
hen. Der Gemeinderat weist darauf hin, dass solch destruktive Taten in jedem Fall verfolgt 
und gegen die Verursacher Anzeige erstattet wird. Wir ermutigen alle Einwohnerinnen und 
Einwohner bei Verdacht auf weitere Vandalismus-Aktionen oder sonstigen Störungen sofort 
die Regionalpolizei unter Tel. 062 745 54 00 oder auf dem Notruf unter Tel. 117 zu informie-
ren.  
 
Sanierung Grabenstrasse - Durchgeführter Fahrversuch Fussgänger-Insel / Verkehrsknoten 
Grabenstrasse – Vorstattstrasse - Hauptstrasse 
Rückblickend zur Gemeindeversammlung vom 11. November 2024 wurden im Rahmen der 
Verhandlungen des Verpflichtungskredites zum Projekt „Sanierung Grabenstrasse“ diverse  
Voten und Unsicherheiten insb. des heiklen Verkehrsknotens „Grabenstrasse – Vorstattstrasse 
– Hauptstrasse“ mit einer neuen Position des Fussgängerstreifens inkl. Fussgängerinsel einge-
bracht. Der Gemeinderat hat der Bevölkerung versprochen, die Situation nochmals vertieft 
anzuschauen. 
 
Der beauftragte Bauingenieur des Kantons hat dem Gemeinderat alle möglichen Schleppkur-
ven der Fahrzeuge mit Strassenzulassung auf die geplante, neue Situation gerechnet und auf-
gezeigt. Um der Theorie resp. den Berechnungen auch noch ein Praxisergebnis gegenüberstel-
len zu können, wurde zudem ein Fahrversuch mit Vertretern der Landwirtschaft organisiert. 
Dabei wurde die geplante Situation markiert und abgesteckt. Den angefragten Landwirt-
schaftsvertretern wurde die Gelegenheit gewährt, die alltäglichen und strassenzugelassenen, 
landwirtschaftlichen Fahrzeuge auf der neuen Situation zu bewegen. Der Gemeinderat be-
dankt sich an dieser Stelle für die grosszügige Unterstützung und die Zeit, welche diesem Test 
entgegengebracht wurde. 
 
Die Fahrversuche waren grösstenteils erfolgreich. Zufälligerweise konnte die abgesteckte Stre-
cke zudem durch ein LKW vom Volg erfolgreich bewältigt werden. Die Praxis hat jedoch aufge-
zeigt, dass beim Passieren von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit Anhänger (Maximallän-



Aufnahmen aus dem Fahrversuch im März 2025 

gen) etc., aus der Hauptstrasse kommend beim Abzweiger Richtung Grabenstrasse die ge-
plante Grün-Rabatte, rechtsliegend vor dem Volg, unumgänglich und vermehrt tuschiert 
wurde. So wurde im Gespräch mit der kantonalen Projektleitung und dem beauftragten Inge-
nieur das Begehren deponiert, vor dem Start des Plangenehmigungsverfahrens, die Entschär-
fung der Situation vor dem Volg zu prüfen. Als Zielführung soll in diesem Bereich etwas mehr 
Platz für die Fahrbahn, resp. für die Abzweigemanöver geschaffen werden (ca. 0,5m). 
 
Der Gemeinderat ist allen Beteiligten für die Ermöglichung dieses Test-Versuchs dankbar und 
zeigt sich zuversichtlich, dass die Anpassungen der Strassenführung mit den eingebrachten 
Änderungsanträgen (Optimierung gegenüber „Volg-Grundstück“) inkl. der neuen Position des 
Fussgängerstreifens mit Insel, welche speziell zur Erhöhung der Schulwegsicherheit beitragen 
soll, zielführend und zufriedenstellend für alle Verkehrsteilnehmer ausgeführt werden kön-
nen. 
 
Die öffentliche Auflage zum Plangenehmigungsverfahren wird nach aktueller Einschätzung für 
den Zeitraum Spätsommer/Herbst 2025 erwartet. Der Gemeinderat wird, wenn immer mög-
lich, frühzeitig über diese Termine informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Neuzuzügerin oder Neuzuzüger 2x gratis ins Museum! 
Mit der Aktion Eingeladen heisst der Kanton Aargau Sie als Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger 
herzlich willkommen. Bis zum 31. Dezember 2025 haben Sie die Gelegenheit Museen, Schlös-
ser und Ausstellungshäuser in Ihrer neuen Wohnregion gratis zu entdecken. 
 
Als Neuzuzügerin oder Neuzuzüger haben Sie per Post einen Flyer mit zwei Gutscheinen erhal-
ten. Die beiden Gutscheine können Sie für sich selbst nutzen und zwei Kulturinstitutionen be-
suchen oder Sie besuchen eine Kulturinstitution mit Begleitung. Auf dem Flyer finden Sie eine 
Auswahl von Kulturinstitutionen in nächster Nähe zu Ihrem neuen Wohnort. Selbstverständ-
lich können Sie auch alle anderen beteiligten Kulturinstitutionen besuchen. Zur Auswahl ste-
hen rund 60 Museen, Schlösser und Ausstellungshäuser im Kanton Aargau. 
Wir wünschen Ihnen viel Spass auf Ihrer kulturellen Entdeckungsreise! 
 
www.eingeladen.ch 

 
 
 
 
 
 



Das aktive Bottenwil und der Gemeinderat laden alle Bottenwilerinnen und Bottenwiler 
zum Neuzuzüger- und Begegnungsanlass ein 
In den vergangenen Jahren durften wir zahlreiche neue Einwohnerinnen und Einwohner in 
Bottenwil begrüssen, was uns natürlich besonders freut. Der Verein aktives Bottenwil ist vor 
kurzer Zeit auf den Gemeinderat zugegangen und hat die Idee zur Durchführung eines Neuzu-
züger- und Begegnungsanlasses initiiert. 
 
Der Verein aktives Bottenwil und der Gemeinderat freuen sich, gemeinsam die untenstehende 
Einladung zu versenden, welche sich an die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger und ebenfalls 
an alle interessierten „heimischen“ Bottenwilerinnen und Bottenwiler richtet. Wir freuen uns 
schon jetzt über Ihre Teilnahme. 
 

Inserat einfügen Neuzuzügeranlass aktives 
Bottenwil / Gemeinde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung zum Neuzuzüger- 
Begegnungsanlass Bo4enwil 

Sie wohnen neu oder schon eine Weile in Bo1enwil und 
haben festgestellt, dass Bo1enwil ein sehr vielfäl:ges 
Vereinsleben besitzt. Um Sie in Ihrer Wohngemeinde herzlich 
willkommen zu heissen und die Vereine vorzustellen, laden 
wir Sie zum ersten Neuzuzüger/ Begegnungsanlass im 
Mehrzweckgebäude ein am: 

Samstag den 17. Mai 2025, Beginn 15:00 Uhr  
zu einem gemütlichen Apéro und Zusammensein. 

Gemeindeammann Silvan Bärtschi wird ein Grusswort an Sie 
richten, der Musikverein spielt ein Ständchen 

Der Gemeinderat und die Vereine freuen sich auf Ihre 
Teilnahme 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung erwünscht bis 1. Mai 2025 mit QR-Code oder an 
Gemeindeverwaltung gemeindeverwaltung@bo<enwil.ch 
oder Tel: 062 721 22 21  

Gemeinde 
Bo*enwil 

Ak/ves 
Bo*enwil 

Buntspechte 

Kulturverein Landfrauen 
Musikverein 

Bo*enwil 

BSC       EMK 

Skiclub Badiverein 
Uerkental 

Spiel und 
Theatergruppe 

Männerriege 
Bläch- 
Chuchi 

Turnverein 
Bo*enwil 

Advents-
fenster 

Pyr 
Kegel- 
verein 



Revidiertes Energiegesetz Kanton Aargau 
Am 1. April 2025 tratt das revidierte Energiegesetz im Kanton Aargau 
in Kraft. Es bringt neue Anforderungen an den Heizungsersatz, die 
Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien. Für den Voll-
zug der Bau- und Energiegesetzgebung sind die Standortgemeinden 
mit den entsprechnenden Bauverwaltungen zuständig. Sind Sie gerade 
dabei, ein Bauvorhaben zu planen oder steht eines in den kommenden 
Jahren an? Dann informieren Sie sich frühzeitig über die Möglichkeiten 
und die neuen Vorgaben.  

Nutzen Sie dafür ebenfalls das Beratungsangebot der energiebera-
tungAARGAU. Lassen Sie sich von Fachexperten zu den neuen Vorschrif-
ten sowie zu möglichen Lösungen für Gebäudehülle und Gebäudetech-
nik beraten, bevor Sie Massnahmen umsetzen. Eine energetische Mo-
dernisierung sollte stets mit einer gründlichen Analyse des baulichen 

und energetischen Zustands Ihres Hauses beginnen. Nutzen Sie das För-
derprogramm Energie für die Umsetzung energetischer Massnahmen. Gefördert werden un-
ter anderem Beratungen, Verbesserungen der Gebäudehülle, der Ersatz fossiler und elektri-
scher Heizungen sowie Sanierungen und Ersatzneubauten nach Minergie-Standard. Finanziert 
durch die CO₂-Abgabe und kantonale Beiträge, trägt das Programm wesentlich zum Klima-
schutz bei. Wichtig: Fördergesuche müssen vor Baubeginn eingereicht werden. 
Die wichtigsten gesetzlichen Neuerungen im Überblick: 
 
• Elektro-Wassererwärmer dürfen nicht mehr ausschliesslich direktelektrisch ersetzt  

werden. 
• Bei Neubauten muss nur noch das Warmwasser nach Verbrauch erfasst und abgerechnet 

werden. 
• Auch bei einem eins-zu-eins-Ersatz eines fossilen Wärmeerzeugers ist ein Kostennachweis 

erforderlich. 
• Beim Heizungsersatz in Wohnbauten darf der Anteil nichterneuerbarer Energie maximal 

90 % betragen. 
• Für Gebäude mit elektrischer Widerstandsheizung muss innert fünf Jahren einen GEAK 

Plus erstellen. 
• Für den Ersatz von Heizungen und Elektroboilern wird eine Meldepflicht eingeführt. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Zu den Gesetzeserläuterungen:  
www.ag.ch/energiegesetz 

 

Zum Förder- und Beratungsprogramm:  
www.ag.ch/energie-foerderungen 

 

Zur energieberatungAARGAU:  
 
www.ag.ch/energieberatung 
Tel. 062 835 45 40 /  
Mail: energieberatung@ag.ch 
 



Schiesszeiten oblig. Schiessen 2025 bei der Schützengesellschaft Staffelbach  
 
Schiesszeiten für das obligatorische Programm:  
 
• Mittwoch, 30. April 2025, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
• Freitag, 16. Mai 2025, 18.00 Uhr bis 200.00 Uhr (Feldschiessen in Attelwil)  
• Samstag, 24. Mai 2025, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr / 13.30 bis 15.30  

(Feldschiessen in Attelwil)  
• Sonntag, 25. Mai 2025, 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr (Feldschiessen in Attelwil) 
• Mittwoch, 13. August 2025, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr  
• Samstag, 30. August 2025, 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 
Der Gemeinderat Bottenwil bittet alle dienstpflichtigen Schützen, ihr obligatorisches Pro-
gramm bei der Schützengesellschaft Staffelbach (Partner der Gemeinde Bottenwil) zu absol-
vieren. Es kann eintreten, dass bei Teilnahme in einer anderen Schützengesellschaft für die 
Schützen Mehrkosten entstehen oder die Schützen aus Bottenwil sogar abgelehnt werden. 
Vielen Dank für das Verständnis. Der Gemeinderat wünscht „gut Schuss“. 
 
Weitere Infos und Details zum Durchführungsort finden Sie auch auf www.sg-staffelbach.ch. 
 

Aus der Verwaltung 
 
Rechnungsstellung der Hundesteuer 2025/26 
Die Abteilung Finanzen wird die Jahresgebühr von CHF 120.00 pro Hund aufgrund des aktuellen 
AMICUS-Registers den Hundehaltern im Mai/Juni 2025 in Rechnung stellen. Hunde, die neu an-
geschafft werden, sind in jedem Fall bei der Gemeindeverwaltung innert 10 Tagen zu melden. 
Gleichzeitig ist der Tierhalterausweis vorzulegen. Wechselt der Hundehalter, oder stirbt der 
Hund, ist dies der Gemeindeverwaltung ebenfalls mitzuteilen. 
Von der Hundesteuer befreit sind Sanitäts-, Blindenführ-, Behinderten-, Schweiss- und Dienst-
hunde mit entsprechendem Ausweis (gemäss § 22 Hundeverordnung). Diese Hunde müssen 
aber dennoch registriert werden. Gleichzeitig ist der entsprechende Ausweis vorzulegen.  
 
Ferien geplant? Prüfen Sie ihre Identitätskarte /Pass auf die Gültigkeit 
Der Frühling steht bevor, Ferien rücken näher. Sind Ihre Ausweise noch gültig?  
Wir weisen darauf hin, dass die Frist für die Ausstellung neuer Ausweise (Pass und IDK)  
in der Regel 5 bis 10 Arbeitstage beträgt. Weitere Informationen finden Sie auf der  
Webseite des Ausweiszentrum Aargau: www.ag.ch/ausweiszentrum.  
 

Die Gemeindeverwaltung berät Sie zudem auch gerne telefonisch unter  
Tel. 062 721 22 21 oder per E-Mail auf  
gemeindeverwaltung@bottenwil.ch. 
 

 
Baubewilligungen 
Folgende Baubewilligungen wurden erteilt: 
 
• (Abweisung und Verfügung Rückbau) Mega Immo AG, Untermattstrasse 3, 8370 Sirnach, 

Rückbau des Baustelleninstallationsplatzes ausserhalb der Bauzone, Parzellen 515, 815 
und 816, Vorstattstrasse. 

 



Zustellung Gebührenrechnungen per E-Mail oder Anmeldung bei eBill 
Die Gemeinde Bottenwil beabsichtigt möglichst viele Gebührenrechnungen auf elektronischem 
Weg zuzustellen. Dadurch kann die Gemeinde Kosten sparen. Um dies umzusetzen werden die 
E-Mailadressen der Rechnungsempfänger benötigt, welche im Adressstamm der Einwohnerkon-
trolle hinterlegt werden. Wir danken den interessierten Rechnungsempfänger für die Bekannt-
gabe der E-Mailadresse an gemeindeverwaltung@bottenwil.ch. Weiter ist es auch möglich, die 
Gemeinde Bottenwil als Rechnungssteller bei eBill zu registrieren. Folgen Sie dazu der Anleitung 
Ihrer Bank. 

 
Aus den Vereinen / Veranstaltungskalender 
 
7. April 2025 bis  
11. April 2025   Frühlingsreinigung Hauswartung, Turnhalle Bottenwil 
 
8. Mai 2025   Mittagstisch in Bottenwil, Pro Senecute, Gasthuus Moosersagi 
 
9. Mai 2025  Schnellster Bottenwiler mit Spaghettiplausch,  

Turnverein Bottenwil, Turnhalle 
 
10. Mai 2025 Badi Putztag, Schwimmbadverein, Badi Bottenwil 
 
10. Mai 2025 Reg. Spieltag, Jungschar Pyr 
 
10. Mai 2025 Kleider Bring- und Hol-Event für Erwachsene, EMK Bottenwil, 

Kapelle Bottenwil, 14.00 – 17.00 Uhr, Erlös zugunsten Connexio-
Hilfswerk. Detailinfos unter emk-bottenwil.ch oder  
062 721 11 16. 

 
17. Mai 2025 Neuzuzüger/Begegnungsanlass, aktives Bottenwil und Gemein-

derat Bottenwil, Turnhalle Bottenwil 
 
17. Mai 2025 Saisoneröffnung Badi, Badi Bottenwil-Uerkheim 
 
21. Mai 2025 Seniorennachmittag der EMK, Fabrikli Bottenwil 


